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Vorwort . 

Um dem Zwecke vorliegender Arbeit, eine Lücke in der 
deutschen Strafrechtslitteratur  auszufüllen, thatsächlich zu ge-
nügen, war es nötig, möglichst alle bedeutenderen postglossato-
rischen italienischen Juristen, heranzuziehen und der Voll-
ständigkeit wegen auch Wiederholungen und häufige wörtliche 
Zitate nicht zu scheuen. Das blofse Stellenanführen ist inso-
fern von geringem Wert , als es bei wichtigen Fragen auf die 
genauen Worte des betreffenden  Schriftstellers  ankommt, und 
bei der Unzugänglichkeit und dem Umfang der Quellenwerke 
eine Kontrolle fast unmöglich ist. 

Die Quellenlitteratur ist unter dem Text nach den im 
alphabetischen Literaturverzeichnis genannten Ausgaben 
zitiert. Hierbei sind den Verbalbezeichnungen der leges und 
Paragraphen der Kommentare die Zifferbezeichnungen  des 
Corpus juris nur dann beigefügt, wenn der Quellentext von 
Interesse ist. 

Die römischen und kanonischen Quellen selbst sind nur 
dann in die Erörterung gezogen, wenn die italienische Doktrin 
unmittelbar an sie anknüpft, was beim kanonischen Recht in 
Bezug auf unseren Gegenstand fast nie der Fall ist. 

Auf Werke der neueren Litteratur ist nur, wo es dem 
Leser zur Orientierung dienlich erschien, verwiesen, sonst nicht. 

In der Einleitung sind die Ansichten, die der Verfasser 
sich aus eigener Anschauung über die Bedeutung der Post-
glossatoren und ihrer Werke, namentlich für die Strafrechts-



Vi l i Vorwort. 

Wissenschaft, gebildet hat, kurz wiedergegeben. Sie bietet 
K e n n e r n vielleicht wenig neues, soll auch diese nicht be-
lehren. 

Es sei mir noch gestattet, an dieser Stelle meinem hoch-
verehrten Lehrer, Herrn Prof.  Dr. W. v. Roh l a n d in Frei-
burg i. B., und Herrn Prof.  Dr. R i c h a r d S c h m i d t in Frei-
burg i. B. meinen Dank auszusprechen für mannigfachen Rat 
und Unterstützung durch Bücher und Literaturnachweise, und 
für das warme Interesse, das sie an meiner Arbeit nahmen. 

L e i p z i g , im Februar 1895. 

Dr. Woldemar Engreimann. 
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Einleitung. 

Der i t a l i e n i s c h e n S t r a f r e c h t s l e h r e  des M i t t e l -
a l t e r s wird in neuerer Zeit mehr Aufmerksamkeit  geschenkt, 
ihre Bedeutung für  die Entwickelung des S t r a f r e c h t s  und 
der S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t  anerkannt. Trotzdem 
herrschten bis in die neuere Zeit meist unvollkommene Vor-
stellungen über diese Bedeutung; sie wurde weder in ge-
bührendem Maise, noch immer richtig gewürdigt, und daran 
tragen alte Vorurteile mit ihre Schuld1). Die geringe Be-
achtung, die man insbesondere den Werken der italienischen 
Juristen des 14. und 15. Jahrhunderts, der sog. P o s t g l o s s a -
t o r e n oder K o m m e n t a t o r e n , geschenkt hat, erklärt sich 
nicht nur aus der oft beklagten Unzugänglichkeit, Unhandlich-
keit und Unübersichtlichkeit ihrer Werke, sondern mehr noch 
aus der unrichtigen Vorstellung vom wissenschaftlichen und 
historischen Werte und vom Wesen ihrer Thätigkeit und ihrer 
Leistungen. Weil man sie früher,  zur Zeit der Bezeption des 

1) Savigny, Gesch. d. röm. R. i. Mittelalter. VI. unterschätzt die 
Postglossatoren u. beurteilt sie ganz einseitig, cf. insb. das herbe Urteil 
Bd. VI. § 130 Schlufsbetrachtung. Im allgem. richtig wird die Bedeutung 
der Postglossatoren gewürdigt in allgem. Bemerkungen von Seeger, Lehre 
v. Versuch d. Verbr. i. d. Wissensch, d. M. A. (Tübing. Univers.-Schrift. 
1869) § 1. Eingehend v. Bar, Gesch. d. deut. StrR. Berlin 1882 § 40, 
S. 114 f. u. B runnenme is te r , Quellen d. Bambergensis, § 14 ff.,  der 
speziell d. Kommentatoren wohl unterschätzt, cf. insbes. S t in t z ing , Gesch. 
d. deut. R-Wissensch. I. 1880. S. 110 ff 

W. E n g e l m a n n , Schuldlehre. 1 
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römischen Rechts in Deutschland, als Interpreten der Quellen 
bedeutend überschätzt hatte, war die Reaktion dagegen sehr 
heftig und führte zu einer ganz einseitigen und sehr harten 
Beurteilung ihrer Leistungen. Man suchte in den P o s t -
g l o s s a t o r e n nur Kommentatoren und Darsteller des römischen 
Rechts und beurteilte und verurteilte sie nur als solche, und 
das herbe Urteil wurde gefällt und hinfort  anerkannt in der 
Meinung, dais damit ihre ganze Bedeutung und der wissen-
schaftliche Wert ihrer Werke vollkommen gekennzeichnet und 
richtig gewürdigt sei. Mit dem Namen „Kommentatoren" 
glaubte man sie ihrer ganzen Wirksamkeit nach zu charak-
terisieren, und mit der bescheidenen Bezeichnung „Postglossa-
toren" verbindet man noch heute in der Regel nicht nur den 
Begriff  der Zeitfolge, sondern zugleich ein Werturteil, — die 
Anschauung, als seien sie nichts als Epigonen der Glossatoren 
gewesen. Und doch ist die Arbeit der P o s t g l o s s a t o r e n 
eine ebenso grofse, wenn nicht noch grölsere wissenschaftliche 
Leistung, jedenfalls von gröfserer  praktischer Bedeutung und 
historischer Wirkung gewesen, als das, was die Glossatoren ge-
schaffen.  Dies ergiebt sich für den, der ihre Werke nicht daran 
mifst, worin ihr Wert nicht liegt, sondern daran, was sie wirk-
lich bieten wollten und geboten haben. 

Die G l o s s a t o r e n haben in der Auslegung der römischen 
Quellen das Gröfste geleistet und den spätem Rechtslehrern 
für exegetische Arbeit verhältnismäfsig wenig Raum übrig ge-
lassen. Sie wollten die römischen Quellen erklären und dar-
stellen und nur dieses. Damit war aber die Aufgabe der 
italienischen Juristen längst nicht erfüllt,  sondern nur die Vor-
aussetzung für die noch bedeutendere Thätigkeit geschaffen, 
das Recht den sich entwickelnden Lebensverhältnissen gemüis 
auszugestalten, die Rechtsbegriffe  weiter zu entwickeln, dem 
lebendigen Gewohnheitsrecht zu juristischem Ausdruck zu ver-
helfen, es den Rechtsquellen anzupassen und in wissenschaft-
liche Untersuchung zu ziehen. Diese Aufgabe galt für alle 
Rechtsgebiete, vornehmlich aber für das S t r a f ree ht. 

Die italienischen Juristen erfüllten diese Aufgabe, indem 
sie das in der Praxis ihrer Zeit ausgebildete und thatsächlich 
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angewandte Recht, das sich aus römischen, kanonischen und 
longobardischen Rechtsquellen, aus Munizipalstatuten und fürst-
lichen Konstitutionen, aus Gerichtsgebrauch und Gewohnheit 
herleitete, zu einem einheitlichen i t a l i e n i s c h e n S t r a f -
r e c h t verarbeiteten, und durch systematischen Ausbau der 
einzelnen Lehren und Entwickelung allgemeiner Grundsätze 
und Begriffe  eine italienische Strafrechtswissenschaft  begründeten. 

Die Werke der K o m m e n t a t o r e n waren nicht lediglich 
Kommentare, sie waren es mehr der Form nach. Die Quellen-
exegese war nicht mehr ihr Zweck und die Glossenexegese 
war ihnen nur Form und Gelegenheit zu Krit ik und Ergän-
zung. Sie knüpfen ihre Ausführungen zwar an Quellenstellen 
und die Glosse, aber nur scheinbar interpretieren sie all' ihre 
Sätze aus den Quellen und der Glosse heraus, thatsächlich 
interpretieren sie häufig das lebende Recht in die Quellen hinein 
und festigen es dadurch. In der That war es gar keine Erläu-
terung des Textes und der Glosse, was sie boten, es war ihnen 
meist mehr um eine kurze Wiedergabe einzelner wichtiger 
Gedanken aus Text und Glosse und deren Ergänzung, sei es 
durch extensive Erklärung, sei es durch rein mechanische An-
reihung einschlagender Rechtssätze, zu thun. Dies zeigt sich 
besonders deutlich bei den s t r a f r e c h t l i c h e n  Stellen. Nur für 
das geltende Recht wichtige Sätze wurden herausgegriffen, 
meist nur konstatiert und ergänzt. Dabei stehen Sätze und 
zusammenhängende Erörterungen der wichtigsten Lehren, die 
sich garnicht aus den Quellen und der Glosse herleiten lassen, 
die oft nicht einmal eine Ergänzung des Inhalts von Text und 
Glosse sind, sondern gelegentlich an einen im Zusammenhang 
des Textes vielleicht ganz nebensächlichen Gedanken anknüpfen. 
Oft sind es abweichende Satzungen der Statutarrechte, der Ge-
richtspraxis und Gewohnheit, die herbeigezogen werden und 
deren derogierende Kraft  und Tragweite untersucht und fest-
gestellt wird. 

Es ist daher unrichtig, in den „Kommentaren" und „Prä-
lektionen" der P o s t g l o s s a t o r e n nur oder auch in erster Linie 
Quellen- und Glossenkommentare zu sehen. Deshalb ist es 
aber auch falsch, ihre wissenschaftliche Thätigkeit als eine im 

1* 




